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Nie Wen Walser in Graubünden
von z. u. Meng

I. Tcll
4. Herkunft dcr «herkommen Liit, die da fry

oder Walser sind".

cr durch Graubünden reist oder dort nach den lo«
kalen Zeitungen Ausschau hält, kann feststellen, daß

man im Land der IM Täler deutsch, romanisch und italienisch

spricht und schreibt. Das war aber nicht zu allen
Zeiten so. Während der nahezu SM-jährigen Herrschaft
der Römer in Räticn hatte sich aus der alträttschen
Sprache und dem Vulgärlatein der römischen Soldaten,
Beamten und Kaufleute eine neue Sprache gebildet,
das R ä t o r o m a n i s ch e. Wenn das neue Idiom als
Schrift« und Rechtssprache in jener Zeit auch bedeu«

tungslos war, so hatte es als Verkehrssprache doch eine
rccht große Verbreitung. Das Welsche dehnte flch über

ganz Obcrräticn aus. Dazu gchörtc bekanntlich nicht
bloß das heutige Graubünden, sondern auch dle angren«
zenden Gebiete: das Glarnerland, dle March, das Seez«
tal, das Toggenburg, das Land um den Säntis herum,
das St. Galler Rheintal, das Vorarlberg, das Tlrol,
dazu einzelne nordöstliche Alpentäler von Italien.

Anders wurden die sprachllchen Verhältnisse in Ober«
rätien mit dem Zerfall der römischen Herrschaft uns der
Eingllederung Nattens in das karolingische Reich durch
Karl den Großen. Der bündnerische Adel des Mlttelal«
ters setzte sich in der Folge zum größten Tell aus zuge«
wanderten Deutschen zusammen. Auch dte Vertreter der
hohen Geistlichkeit waren von Anfang des 9. Jahr«
Hunderts an fast ausnahmslos deutscher Herkunst. So
trugen von 849 an die Churer Bischöfe sieben Jahrhun«
derte hiirdurch deutsche Namen.
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Mit dem Vordringen der deutschen Feudal« und
Grundherren wurde der deutschen Sprache der
Weg in das romanische Rätien geöffnet. Zu dieser
zwangsläufigen Germanislerung durch die polltischen
Verhältnisse im Mittelalter kam die weitere Ausbreitung

des Deutschen durch den regen Handelsverkehr über
die Bündnerpässe nach Italien. Dcr große Transit von
Norden nach Süden und umgekehrt durch die rätischen
Flußtäler uud Uber die Alpen brachte auch die Zuwanderung

deutscher Handwerker, Gewerbetreibender,
Handelsleute, Angehörige der Transportailde u,s,f. Diese
Leute lleßen slch ln den größeren Ortschaften längs der
Durchgangsstraßen nieder. Aber auch deutsche Bauern
fanden unter dem Schutze deutscher Grundherren mitten
unter romanischer Bevölkerung Niederlassung und
Existenz. Es konnte deshalb nicht ausbleiben, daß unter diesen

Einflüssen die deutsche Sprache lm früher elnspra-
chlgen Currätien durch eine flußaufwärtsschreitende
Entwicklung das Romanische verdrängen mußte.

So kam es, daß um die Mitte des IZ. Jahrhunderts
die deutsche Sprache lm Gegensatz zur frühern Gepflo¬

genheit als Rechts- und Bertragssprache bei Abfassung
von Urkunden, Erblehensverträgen und andern
Dokumenten bereits vielfach Anwendung fand. (Cod. Dipl.
Bd. 1-4, Mohr.) Zu dleser von unten her fortschreitenden
Germanisierung kam von Anfang des 14. gahrhnnderts
an aus den Hochtälern herunter der sprachliche Einfluß
der „herkommen Lllth", von denen Aegidius Tschudl in
seiner „uralt wahrhaftig Alpisch Rhetla" lm Jahr 1SZ3
schrieb: „Dieselben Lepontier, yetz Rinwalder genannt,
noch hüt by tag gout heyter tütsch rcdent und ln den obersten

wllden hölnen sitzend..."
Damit machen wir nun Bekanntschaft mit jenen

Einwanderern und Kolonlsten, dle ln dcr zweiten Hälfte des
IZ. Jahrhunderts plötzlich in verschiedenen Hochtälern
Bündens auftauchen und deren Existenz und Herkunft
den Chronisten und Geschichtsschreibern mehrere
Jahrhunderte lang ein Rätsel blieben. Bis zu Anfang unseres

Jahrhunderts nahm man allgemein an, daß die

Walser seiner Zeit unter fränkischer Herrschaft von den
damaligen Kaisern aus Süddeutschland zur Auswanderung

veranlaßt und in die Hochtäler Graubündens ver-
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pflanzt worden seien, um vor allem die bedeutsamen
Paßübergängc zu sichern und die Wege das ganze Jahr
übcr für notwendige Truppcnvcrschicbungcn offen zu halten.

Für dicse besondcrcn Dienste hätten ihnen die Kaiser

besondere Freiheiten und Privilegien eingeräumt,
welche ihnen dann den Namen „Freie Walser"
angebracht hätten.

Es wäre aber kulturgeschichtlich und politisch schwer

zu beweisen, daß alle Ansiedelungen der deutschen
Kolonisten im rätischen Hochland zur Sicherung der Paßwegc
durch dle deutschen Kaiser ersolgtem Weit» dem wirklich
so wäre, so mußten stch die Walserkolonlcn an den ältesten

und bedeutsamsten Alpcnstraßcn, also am Septimcr,
am Juller und am Splügen entwickelt haben. Man könnte

diese Wegsicherungsthcorie für Hinterrheln am Bern-
bardin und für Dischma am Scalettapaß noch gelten
Kssen. Es wären aber alle andern Walscrsiedlungen, z. B.
jene von Obcrsaxm, Saften, Versam, Valendas,
Heinzenberg, Mutten, St. Antonlen, Schlappln, Furnen,
Stürvis, Valzeina und auf Guscha usw. vom
verkehrssichernden Standpunkt aus unbearündct gewesen. Und
aus wirtschaftlichen bzw. fiskalischen und steuerpolitischen

Gründen haben die deutschen Kalser in den

entlegenen Alpengebleten keine kolonisatorischen Maßnahmen

zu treffen Anlaß gehabt. Dlese Belange
lagen ausschließlich lm Interesse der
Terrltovialherren oder deren bie Lan-
deshohelt innehabenden Basallen.

Wenn wir von diesen, bis in die
Gegenwart herein reichenden Theorien
über die Herkunft der freien Walfer
hören nnd auch wiffen, daß flch die
Gelehrten lange Zelt darüber stritten, so

muß es anderseits auffallen, daß unter

den alten Geschichtsschreibern, die

nur auf Sage und Uberlieferung
abstellen konnten, wlrkllchkeltsnahere
Anpassungen bestunden. So schreibt
Ulrich Campell, der prominenteste
Historiker Bündens gegen Ende des
16. Jahrhunderts, daß dle Davoser
Walser Walllser seien und ihre Sprache

ausgesprochen walllserlsch klinge.
Er weist dabei auf die alte Walsersage

hlu, wonach auf „Tavaus" Z00
Jahre früher durch eincn Zreiherrn von
Baz Leute aus dem Ob er Wallis
angesiedelt wurden.

Es ist interessant, wie in diesem Falle
Überlieferung und Geschichte treffend
übereinstimmen. Dcnn was dle Sage
erzählt, wurde durch g e s ch i ch t l l ch e

ll r künden in dcr Folge restlos
belegt. Heute besteht deshalb keln Zweifel

mehr, daß die Siedler im Rhein-
wald und zu Davos ln der zweiten
Hälfte dcs IZ. Jahrhunderts auf
Umwegen d. h, über prlmäre Walserkolonien

im Toce-Tal, oder aus piemonte-
fischen Walsersledlungen, aber
ursprünglich doch aus dem Oberwallis
eingewandert sind - und daß sie flch als

„herkomme,! Lüth in den wilden höhinen" eine neue Heimat

schufen, Dle älteste Urkunde dle über dle deutschen

Kolonisten im Rhelnwald berlchtet, datiert vom 24. gnll
1274. Danach haben stch kurz zuvor solche Leute unter
dem Schutze von Freiherr Albert von Sax-Mlsoz in
seinem Hoheitsgebiet herwärts des Vogelberges, also an
den Quellen des Hinterrheins niedergelassen.

Schon Dr, Mohr erwähnt lm Cod. Dlpl. II. Bd. Nr. 2Z9

eine Urkunde, In welcher als Borsteher der Walsergemeinde

Rheinwald um 1Z01 Gualterlnus de Semplone,
Johannes de Pilicma und Rossius de Formazza erwähnt
werden,

Dr. Erhard Brange r, Davos, hat ln seiner „Rechrs-
geschlchte der freien Walser in der Ostschweiz 1905" auf
Grund der erwähnten llrkunde den Schluß gezogen, daß

die Kolonisten im Rheinwald aus den Sledlungen der

Oberwalliser im Simvlongeblet, aus Formazza und aus

Pomat, aus Macugnaga und andern vorgeschobenen
deutschen Orten stammen und, daß ste durch das Maggla-
tal, durch das Cenro-Balll an den Langensee und von

dort durch den untern Tessin, durch das Misoz und über

den Vogelberg (Bernhardin) eingewandert warm.
» SieKc Appenzeller üsiencker 1928 «Lei cken ckeutscken Lrückerr,



Prof. Karl Mcyer
stellte nun lm Archiv von
Hinterrheln eine Urkunde

vom 14. Oktober 1236
fest. In dlesem außerordentlich

wertvollen
Dokument sind sowohl die
Namen wle auch dle
Herkunft der Kolonisten
der Grundungszeit
angeführt. Dle Nlederlaf-
sung im hintern Rheinwald

zählte etwa 23
Genosten aus ursprünglich
14 Famlllen. Von 16
dieser Leute lassen slch
die Heimatorte einwandfrei

feststellen. Sie stammen

aus dem obersten
Teil des Pomat (Buchmatt)

und zwar aus den
heutlgen Sommevdör-
fern Rlale, Morasco
(KehvbSchi), sowie aus
der Dauersiedlung Can-
za (Fruttwald). Etwa Z
der Einwanderer kamen
von Simpeln am Simplon

und ein einzelner
direkt aus dem Mutterland,

von Brlg. Durch
dlese Urkunde von 1236 werden alle bestehenden Zwci-
fel in Bezug auf die Herkunft der Walser lm Rhelnwald

zerstreut. Die dortige Kolonie war also nicht cine
primäre walserische Niederlassung, sondern eine
Tochtersiedlung.

Es wäre interessant, mit Sicherheit zu erfahren, welche

Gründe die Walser zum Verlassen lhrer ursprünglichen

Helinattäler veranlaßt haben werden. Da die
Abwanderung aus dem Oberwallis nicht bloß über den
südlichen Alpenwall uud weiter in die bündnerischen
Hochtäler, sondern auch rhoneabwärts und über die
Berner Gletscherberge hinüber ins Oberland erfolgte,
dürfte cine starke Übervölkerung in der Stammhclmat
zn dieser eigenartigen Völkerwanderung lm Kleinen
Anlaß geboten haben. Dazu mag auch einc gewisse
Wandersrcudiglcit beigetragen haben. Nach der
Überlieferung ist dieser alemannlsche Bolksschlag für einige
Zeit im Berner Oberland und dort besonders im Hasli-
tal zur Ruhe gekommen, um dann im 7. oder 3.
Jahrhnndert ins Oberwallis hinüber zu siedeln.

Auf die Gründe, welche den Freiherrn Albert von Saz
und etwas später den Frecherm Walter von Vaz
veranlaßten, walserische Kolonisten in ihren Tälern anzusiedeln,

werden wir später näher eintreten. Doch kehren
wir vorerst zur Rheinwalder Kolonie zurück. Diese muß
stch in verhältnismäßig kurzer Zeit derart vergrößert
haben, daß der gerodete" Boden nicht mehr ausreichte, um
alle Angehörigen durch eine einseitige Gras- und
Alpwirtschaft zu ernähren. Einzelne Gruppen, wohl jüngeres

Volk, griffen deshalb wieder, wie ihre Vorfahren,
znm Wanderstab und verzogen flch in die benachbarten

Talschaften Vals, Safien, an den Heinzenberg, nach
Avers hinein und nach Muttcn zwiscbm Viamala- und
Schynschlucht.

Einc zweite Stammtolonic siedelte stch unter Freiherr
Walter von Vaz, dem mächtigsten Vasallen des Bischofs
von Chur um 1234 in dcr Landschaft Davos (ze Ta-
vaus) an. Bon dieser starken Kolonie bildeten sich später
Ableger am Landwasscr bei Wiesen, Schmitten, Jcnls-
berg, ferner drüben im Arosertal, bci Langwles, Saplln,
Funden, Peist, Praden und CKurwalden, Andere Gruppen

verzogen sich ins Tal dcr Landquart und gründeten
Kolonien sn deren Seitentälern Schlappin, St. Antönim,
Gtürvis, Valzeinen, auf Danusa am Fumer Berg und
überm Churcrrheintal ans dcn sonnigen Terrassen von
Sans nnd Valtana.

Wahrscheinlich noch früher als die Einwandernng ins
Rheinwald erfolgte eine solche ans dcm Goms über Fur-
ka und Oberalp," wo Im Tavetsch, bei Sedrun, im Me-
delsertal, auf Obersarm, bei Valendas, Bersam, oberhalb
Flims bei Fidaz und Schcya sowie am Calanda sich Wal-
scrkolonim entwickelten,

Anf welckcm Weg nnd zu wclcber Zcit die Walser
lm Calfcismtal, im Tal der Secz nnd am Triesmberg
sich ansiedelten, ist nicbt bekannt. Die vorarlbergischm
Wnlserniederlassnngen lm großen nnd kleinen Walsertnl
dürften am ehesten" als Ableger aus den prättlqauischcn
Kolonien vermutet wcrdcn, Anf alle Fälle besteht
zwischen dcm vorarlbergisckcn und dem prättigauischm
Walserdeutsch eine große Slhnllchkeit, Auch begegnen wir im
Prättigau dcn gleichen walserlschen Familiennamen, wie
im vvrnrlbergischcn Walsergebiet, Wir kommen später
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darauf zurück. Auf Grund weitläufiger Sprachforschungen
über die Walsermundarten wird die Zahl der

„herkommen Lüth, dle da fry oder Walser slnd" aus gesamt-
haft 16 000 Seelen geschätzt. Davon entfallen auf die

bündncrischen Walsergeblete zirka 11000.

2. Das Walserrecht und die Pflichtverhältnisse der Walser
in der neuen Heimat

Zur Zeit der Einwanderung der Walser und in den

nächstfolgenden Jahrhunderten war das heutige
Graubünden territorial in mehrere weltliche und geistllche
Grundherrschaften anfgetcilt. Diese besaßen außer
fruchtbarem Bodenbesitz in den Tälern und an den Berghängen

auch ausgedehnte Alpen und unergründllche
Waldgebiete auf höher gelegenen Talstufen. Die ertragfähigeren

Gegenden waren aber schon damals übervölkert.

Dazu kam, daß die eingesessene romanische Bevölkerung
mit ihrem Getreidebau an bestimmte Meereshöhen
gebunden war. Das hatte zur Folge, daß die entlegenen
Hochtäler und Alpterrassen, die „wilden höhlnen", von
den Romanen gemieden wurden. Die Grundherrn hatten
diesen Umstand wohl schon längst als einen bedeutenden

Ausfall ln ihren Einkünften erkannt. Es ist deshalb
verständlich, wcnn die mächtigeren und weitsichtigeren unter
ihnen darnach trachteten, die unbefriedigenden
Einkommensverhältnisse aus den unbewohnten oder nur schwach-
besiedelten Gebieten ihrer Herrschaft zn verbessern. Durch
die einheimische Bevölkerung war offenbar eine vermehrte
Jnnenkolonisation aber kaum zu erwarten. Eine
Intensivierung der Erträgnisse mar deshalb nur dadurch möglich,

daß einzelne Gmndherrschaftcn Kolonisten aus
andern Landesgegenden zur Einwanderung in das cigc",:

Hohcitsgeblet zu bewegen suchten. Es ist
auch kein Zufall, daß man dabei auf
Walliser oder auf Nachkommen solcher
stieß. Dlese „herkommen lüth", die im
heimatlichen Goms oder in den primären

Kolonlen am Sudfuße der Alpen lm
Kampf mlt den Widerwärtigkeiten einer
wilden Gebirgswelt sich bewährt hatten,
waren ohne Zweifel wie keine andern
Bergbewohner geeignet, auch auf
Mischern Boden Kolonlsatlonsarbeit mit
Erfolg zu leisten. Das bereits erwähnte
Allswanideruirgsbedürfnls der Walser
kam dabei dem Freiherrn von Sax-
Misor, und Walter o. Baz wirksam zu
Hilfe.

Aber trotzdem sahen sich diese Feudalherren

gezwungen, den Walsern rechtliche

Vorteile und wirtschaftliche Konzes-
sionen zu machen, wie sie solche der
einheimischen Bevölkerung nie bewil-
llgt hätten, Obschon die Rheinwaldncr
Walser unter dem Schutze des Frelherrn
Alb. v. Sar, eingewandert waren, traten
sie kurz darauf, nämlich 1277 fchon in ein
neues Schutz- und Schirmverhältnls mit
dem erwähnten Vazer. Als Inhaber des

bischöflichen Erblehens über die
Hinterrheintäler war Freiherr Walter von Vaz
der direkte Nachbar der Rheinwaldncr

Kolonisten. Er hatte dle Walllser als sehr begehrte Söldner

in den Kämpfen zwischen den Guelfen und Ghlbel-
linen in der Lombardei persönlich kennen gelernt und
versprach slch von Leuten dieser Sippen wertvolle
Förderer selner Kolonisationsabsichten, Die Tatsache, daß
die Rheinwaldner Siedler schon wenige Jahre nach
ihrer Niederlassung im Saxischen Hoheitsgebiet mit
einem inächtigen, feudalherrlichen Nachbar eln Schutz-
und Schirmverhältnis eingingen, beweist anderseits, daß

sie wichtige Freiheitsrechte inne hatten. Auch der Freiherr

von Baz gewährte ihnen volle persönliche Freiheit,
die freie Erbleihe und die Selbstverwaltung der
Gemeinde, Er bestätigte ihnen ferner auch „alle guten
Statuten", wclche die Walser unter sich als Gemeinde auf-
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stellten. Sie durften ihren Ammann selbst wäh-
len, diesem wurde die Ausübung der niederen
Gerichtsbarkeit übertragen. Die Justlzbefugnlsse
des Ämmanns begründete der Bazer mit der
Wendung „da es so ihre Gewohnheit ist". Dieser

Wortlaut bezteht sich offenbar auf das
verbreitete Kolonlstenrecht, das den Siedlern auch
ln andern Ländern Mltteleurovas eingeräumt
wurde. Die Walser brachten diese rechtlichen
Privilegien aus ihrcr Stammheimat herüber
und hattcn sie ohne Zweifel auch ln den prirnä-
ren Kolonien am Südfuße der Alpen genossen.
Die Hauvtvervfllchtung, dle dcr Vazer gegenüber
den Walsern im Rheinland übernahm, waren
Schutz und Schlrm ihrer Habe und ihrer Personen

„gegen alle edlen und unedlen Leute,
gegen Barone uud Freie uud Leute jeden Standes,

so lange er uud seine Erben diesen Schutz,
zu lelsten vermögen". (Dr. Karl Mcyer sivlL.) Dieser
Schutz beschränkte stch allerdings nur für so lange, als
dle Walser uud ihre Nachkommen im Rheinwald
wohnten. Die Walser ihrerseits verpflichteten stch als
Gegendienst zu einem Schirmgeld von jährlich 20 Pfund.
Sie versprachen ferner ihrem Schlrmherrn in Kriegszügen

und Reisläufen Heerbann zu lelsten, unter der
Bedlngung, daß die Herrschaft nachträglich ihre
Auslagen vergüten werde. Die Heerbannpflicht erstreckte
stch nur auf Dienstlelstungen herwärts des St. Bern-
hardins. Dle obligatorische Bewaffnung bestand aus
Schild und Speer. Sie war für alle Walser ln sämtlichen

Kolonien verbindlich. In einer alten Urkunde der
Grafen von Sargans heißt es tn Bezug auf die
Bewaffnung der Walser am Trlesner Berg: „Was
herkommen Leut, die sry oder Walser sind, in die Grafschaft

ziehend und sich darin setzend, dieselben Lüt sollen
alle, es seyen wib oder man den Herren von Sargans
mit schllt und speer dienen."

Wo flch Walser niederließen, sowohl ln neuen Kolonien

oder als Einzelpersonen mltten in romanischen
Ortschaften, waren sie freie Leute. Sie konnten ungehlndert
ihren Wohnort aber auch wieder verlassen, sie „hatten
keine nachjagende Herren (nach Fl, Hew)", während die
romanische Bevölkerung an ihren Wohnsitz und ln viclen
Fällen sogar an den Gruudbesitz, den fle bewirtschaftete,
gebunden war. Bon diesem weitgehenden Recht der
Freizügigkeit machten die Walser reichlich Gebrauch.

Nach Walserrccht waren die Nachkommen aus einer
walserlsch-romanischen Mischehe rechtlich den freien Walsern

gleichgestellt, entgegen der allgemein geltenden Regel,
wo in Fällen einer Ehe aus verschiedenen Ständen, die
Kinder dcr „mindern Hand" folgten. Hier galt also der
Grundsatz, „dle Nachkommen schlugen der bessern Hand
nach," Es lst einleuchtend, daß demzufolge walserische
Ehekandidaten recht gesucht waren, denn ein Ehcschluß
bedeutete für den romanischen Teil Immer elne rechtliche

Besserstellung für alle Zeiten, Es kam deshalb recht
oft zu solchen Mischehen, Indem junge Walser aus elner
Bergfledlung herunter flch mit begüterten Töchtern
romanischer Eltern verbanden, sodaß diese und die
Nachkommen keinen Grundherrn mehr anerkennen mußten.

Wenn man stch vergegenwärtigt, welch kostbare
Privilegien die Walser gegenüber den Romanen besaßen,

muß elnem die Bedeutung, die in der Bezeichnung
„herkommen Lüt, die da sry oder Walser" stnd, erst recht
bewußt werden. Aber auch die Walser waren stch lhrer
„Fryheit" in vollem Umfang bewußt. In den Statuten
der „Ehrsamen Landschaft und Gmeind Avers" im Jahre
1622 „aufgerichtet und erneuert worden", stehen die stolzen

Motte: „Wir haben von Gottes gnaden eine schöny
Fryhelt, wir haben eigen stab und stegel, stock und galgen,
wlr sind Gott Lob keinem fremden Fürsten und Herren
nüt schuldig noch unterworfen in kein weiß und weg."
Das schrieb eine Gemeinde oon damals ZM bis 400 Bürgern

an den Anfang ihrer „guten Statuten". In welcher
modernen Volksdemokratie könnte elne Gemeinde mit
gutem Gewissen diese freiheitsstolzen Worte an den
Ansang ihrer Verfassung schreiben!

Wenn man in Berücksichtigung zieht, daß zur Zeit der
Einwanderung der Walser und während der Entfaltung
der Kolonien, die romanische Ortsbevölkerung in zum
Teil drückendem Abhängigkeitsverhältnis zu den Grund-
Herren lebten, wo es nur wenige Freie, dafür aber sehr viele

Hörige gab, dann muß die weitgehende Tolerlerung der
Sonderrechte gegenüber den Kolonisten erst recht auffallen.

Anderseits standen die B e s I tz v e r h S l t n I s s e der
Walser zu ihrer bevorzugten Rechtsstellung ln starkem
Gegensatz. Sle hatten, wo fle auch siedelten, keinen eigenen

Gruudbesitz. Grund und Boden wurde ihnen als
Genossenschafter von den Territorialherren zur Rodung
und spätern Bcbaunng überlassen, Dle Lehensverhältnisse

beruhten auf Erblehensverträgen, die die Grundherren

mit den Vertretern der SIedlcrgemeinde
abschlössen. Als ein Musterbeispiel einer derartigen
vertraglichen Regelung soll der nachfolgende

Lehensbrief der Landschaft Daves, ausgestellt durch Graf
Hug v. Werdenberg und seine beiden Vettern Johannes

und Donat v. Vaz, dat. am Z4. Äugst -1289

lm Wortlaut folgen:
„Wlr grase Hug v. Werdenberg, Johannes (und) Donat,

Walters unser obern v. Baz, (Hug war ein Neffe
des Frh. Walter v. Vaz, Johannes und Donat dessen
Söhne. Die vorkommende Bezeichnung Ohern bezieht
flch also nur auf das Berwandtschaftsverhältnls zwischen
dem ersteren und dem Fch. Walter von Vaz.), kündend
allen den, die disen brieff sechent odcr hörent lessen, daß



wirWilhelm dem ammen und sinen gesellen und ihrcn
rechten erben verlichen Hand, das guet ze Dafos ze rechtem
lehen (Erblehen), als unser ohem selige her Walter v.

Vaz gesetzt hette zum rechten Zinß, also daß sle j ehrlichen
verrichten sollend von demselbigen guette ze sant Gallen
(auf St. Gallustag) dult vier hundert und drey slbenzig
küß und ze sunt Martins dult hundert und acht und
scchtig clen tnchs und ze sant Goricn (Gregor 12. Marz)
sechs und füfftzlg frischling, oder dle vfennlge, die sich

dafür gczinscnt, für den küß dry schilllng maylisch, fllr dle

elentuchs vier schilllng maylisch, fllr die frischllng zwölf
schilling maylisch. welches sie aller gernlst thuend (welches
sie Ueber wvllen), Dasselbige guet sollend sl ewiglich be-

slzen, und wen fl iren zinß verrichtend, so sind si frey und
habend mit niemcm nllt ze schaffen. Ist ouch daß unser
Shem oder ir potten (Boten) hininfahrend, so sol man
inen geben, was sie bedörffend on (d. h. an) wun und
brot. Älner so den see lnnhat, der zu demselben guet
gehört, der sol verrlchten duscnt visch, an der alten faßnachr,
wo er daß nit thuet, so mueß er fllr das hunder geben ain
pfund maylifch und gehört auch der see in daß erblehen,

deme wer ihn enrofachr, lst unser willc.
Und sol er Wilhelm ammcn sin, dieweil er
es nlt vevwllrtr, so soll man elnen andern
nennen ln demselben thall aus siner ge-
sellschaft. Wer in dem thall verschuldet,
der soll auch darinnen richten, und wer
in das thall kompt, der hat denselben
schirm, den Wilhelm und stne gesellschaft
haben mag. Ist daß man derselben leu-
ten in ein miß (Kriegsdienst) bedarf, so

sol man irren zu dem ersten huß, da sie

kommen, ein mahl geben, das unser
ehernen lst. (Der Weg aus dem Hochtal

Davos iu das besiedelte Albulatal
hinaus war eine Tagesreise), und wer
nit gchorfamb ist, daß hie geschribm
staht, der sol aus dem thall fahren. Ist
daß man den Zinß jährlich nlt verrichten
wllrdt, so sol man dem ammann, wer er
lst, eln sfand nemmen an rindern, gel-
ßen und schasen. (Der Ammann ist sllr
die Eingänge der Lehenszinse
verantwortlich). Daß allcs das stütte bllebe und
ganze kraft der Wahrheit habe, daß hie
geschrieben staht, so gebend wlr unser
zwen inflgel an diesem brieff, ze einem
warm urkurrd. Das gefchah da von Gotts
geburt iwarend dusent jar, zweihundert
jar, nllne und achzig jar, an dem tag
s. Barcholmor."

Dle melsten Erblehmsverträge warm
inhaltlich und formell einander ähnlich.
Im allgemeinen sicherten fle den Lehens-
lcuten eine dauernde Existenz, vorausgesetzt

daß diese ihren Zinspfllchten pünktlich

nachkamen, (und wcnn si iren zieß
verrichtend, so sind si frey und habend mlt
nieman nüt ze schaffen). Das Lehensverhältnis

war landrechtlich geschützt. Der
Erblehensmann erhlelt die Befugnisse
des Eigentümers, abgesehen von der

Meldepflicht bci einem allsälligen Berkauf des Lehensgutes.

Dle „Herkommen lüth" genossen also Rechte
und Borzüge, nach denen die ortsansässige romanische
Bevölkerung jahrhundertelang vergebens strebte und
schließlich auch kämpfte. Die rechtlich e und bevorzugte
Stellung der Walser konnte ihncn aber von den Romanen

nicht streitig gemacht werden, weil jene mrt ihren
Territorial- und Grundherren ln elnem Vertragsverhält-
nls standen, das diesen große Vorteile fiskalischer Art
und vor allem unentbehrliche, wertvolle Wehrkraft
sicherte. So kam es, daß überall da, wo dle landesfremden
Kolonisten sich niederließen, lhre Herkunftsbezelchirung
Walser und Freie zu einem Begriffe wurden.

Als lm IS, und 16. Fahrhundert die Grundherrschaften

der demokratischen Entwicklung der Gerrchtsgemein-
den und den entstehenden Bünden welchen mußten, warm

es die Walser, die sich durch den Loskauf von ihren
Erblchmspflichtm als erste vollständlg frei machten

s?Koc, 0, klltter


	Die freien Walser in Graubünden

